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(54) MARKIERUNGSSYSTEM FÜR HOLZSTÄMME

(57) Die Erfindung betrifft ein Markierungssystem
(100) für Holzstämme, mit einem Magazingehäuse (2),
das eine Magazinausnehmung (6) aufweist, die längs
einer Profilachse (8) erstreckt ist und die zur Aufnahme
von Markierungsplättchen ausgebildet ist, und an dem
eine Halterung (3) für einen Hammerstiel (42) angebracht
ist, die an einer Außenoberfläche (5) des Magazingehäu-
ses (2) und angrenzend an eine Mündungsöffnung (7)

der Magazinausnehmung (6) angeordnet ist, wobei die
Halterung (3) abschnittsweise längs der Profilachse (8)
mit einer U-förmigen Profilierung erstreckt ist, sowie mit
einem Zubehörteil (50), das einen Grundkörper (51) und
eine mit dem Grundkörper (51) verbundene Halteeinrich-
tung (67) aufweist, wobei die Halteeinrichtung (67) für
eine Festlegung an der Halterung (3) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Markierungssystem für
Holzstämme.
[0002] Aus der EP 2 127 813 A1 ist ein Magazin für
Holzmarkierungsplättchen bekannt, das einen Magazin-
behälter zur Aufnahme einer Vielzahl der aneinanderge-
reihten Holzmarkierungsplättchen aufweist. Ferner ist es
bekannt, an einem solchen Magazin eine Halteeinrich-
tung zur lösbaren Festlegung eines Markierungsham-
mers vorzusehen, der zur Verarbeitung der Holzmarkie-
rungsplättchen eingesetzt wird.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Markierungssystem für Holzstämme unter Verwendung
eines bekannten Magazins für Holzmarkierungsplätt-
chen bereitzustellen, das einen vergrößerten Funkti-
onsumfang aufweist.
[0004] Diese Aufgabe wird für ein Markierungssystem
mit der nachstehend angeführten Merkmalskombination
gelöst:
Markierungssystem für Holzstämme, mit einem Maga-
zingehäuse, das eine Magazinausnehmung aufweist, die
längs einer Profilachse erstreckt ist und die zur Aufnah-
me von Markierungsplättchen ausgebildet ist, und an
dem eine Halterung für einen Hammerstiel angebracht
ist, die an einer Außenoberfläche des Magazingehäuses
und angrenzend an eine Mündungsöffnung der Magazi-
nausnehmung angeordnet ist, wobei die Halterung ab-
schnittsweise längs der Profilachse mit einer U-förmigen
Profilierung erstreckt ist, sowie mit einem Zubehörteil,
das einen Grundkörper und eine mit dem Grundkörper
verbundene Halteeinrichtung aufweist, wobei die Halte-
einrichtung für eine Festlegung an der Halterung ausge-
bildet ist.
[0005] Hierbei kommt der Halterung in Erweiterung ih-
rer ursprünglichen Funktion zur Festlegung des Ham-
merstiels eines am Magazingehäuse anbringbaren Mar-
kierungshammers nunmehr eine weitere Funktion zu, die
darin besteht, als mechanische Schnittstelle zur Festle-
gung des Zubehörteils zu dienen. Da die Halterung zur
Erfüllung ihrer ursprünglichen Funktion eine hohe Stabi-
lität aufweist, kann auch das Zubehörteil zuverlässig be-
festigt werden, ohne dass hierbei eine bauliche Verän-
derung des Magazingehäuses und/oder der daran an-
gebrachten Halterung erforderlich ist. Vielmehr ist das
Zubehörteil derart an die Halterung angepasst, dass es
im Rahmen des für das Zubehörteil, für die Halterung
und für das Magazingehäuse vorgesehenen bestim-
mungsgemäßen Gebrauchs an seiner vorgesehene Po-
sition verbleibt und somit die Funktionsfähigkeit des Mar-
kierungssystems sicherstellt.
[0006] Das Zubehörteil kann hierbei insbesondere zur
Verwendung mit dem Markierungshammer ausgebildet
sein und kann beispielsweise dazu vorgesehen sein, ei-
ne bei der Verwendung des Markierungssystems einzu-
setzende Substanz wie beispielsweise eine Flüssigkeit
oder einen Feststoff aufzunehmen. Hierbei ist vorteilhaft,
dass das Zubehörteil manuell, insbesondere werkzeug-

los, von der Halterung abgenommen oder an dieser fest-
gelegt werden kann. Somit kann das Zubehörteil im Ein-
satzfall rasch an der Halterung festgelegt werden und
kann in Phasen, wenn es nicht benötigt wird, schnell und
einfach von der Halterung abgenommen werden. Dies
ist insbesondere dann von Vorteil, wenn das Zubehörteil
zur Speicherung einer empfindlichen Substanz wie bei-
spielsweise Markierungstinte eingesetzt werden soll, da
in diesem Fall nur dann eine Anbringung des Zubehör-
teils an der Halterung vorgenommen wird, wenn auch
wirklich Gebrauch vom Zubehörteil gemacht wird. An-
dernfalls kann das Zubehörteil abseits der Halterung un-
ter günstigen Lagerungsbedingungen aufbewahrt wer-
den. Auch ein Befüllen des Zubehörteils mit einer Sub-
stanz, beispielsweise einer flüssigen Markierungstinte,
kann in vorteilhafter Weise abseits der Halterung durch-
geführt werden.
[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche.
[0008] Zweckmäßig ist es, wenn die Halteeinrichtung
zwei von einer Unterseite des Grundkörpers abragende,
parallel zueinander ausgerichtete Rastkörper aufweist,
deren Erstreckung entlang einer Längsachse größer als
eine Erstreckung der Halterung längs der Profilachse ist
und die für eine formschlüssige Festlegung des Zube-
hörteils an der Halterung ausgebildet sind. Bei dem be-
kannten Magazins für Holzmarkierungsplättchen ist vor-
gesehen, dass eine Erstreckung der Halterung längs der
Profilachse ungefähr 20 Prozent einer Erstreckung des
Magazingehäuses längs der Profilachse entspricht. Für
die gewünschte zuverlässige Verriegelung des Zubehör-
teils an der Halterung ist daher vorzusehen, dass die,
insbesondere leistenförmig ausgebildeten, Rastkörper
die Halterung vollständig durchsetzen können. Vorzugs-
weise ist vorgesehen, dass bei einer Festlegung des Zu-
behörteils an der Halterung die Unterseite des Grund-
körpers an einer ersten Stirnfläche der Halterung, die
quer zur Profilachse ausgerichtet ist, anliegt. Ferner ist
vorgesehen, dass die Rastkörper hierbei längs der Pro-
filachse über eine zweite Stirnfläche der Halterung, die
der ersten Stirnfläche der Halterung abgewandt ist, hin-
ausragen. Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Rastkör-
per in eine formschlüssige Verbindung mit Teilbereichen
der zweiten Stirnfläche der Halterung gebracht werden
können, um hierdurch eine insgesamt formschlüssige
Festlegung des Zubehörteils an der Halterung zu ver-
wirklichen.
[0009] Hierbei ist es vorteilhaft, wenn wenigstens einer
der Rastkörper an einem dem Grundkörper abgewand-
ten Endbereich einen quer zur Längsachse abragenden
Vorsprung aufweist, der für ein formschlüssiges Hinter-
greifen der Halterung ausgebildet ist. Mit diesem Vor-
sprung wird die in Richtung der Profilachse formschlüs-
sige Kopplung des Zubehörteils mit der Halterung erzielt.
Beispielhaft ist vorgesehen, dass die zweite Stirnfläche
der Halterung quer zur Profilachse ausgerichtet ist. Fer-
ner ist vorgesehen, dass der Vorsprung eine Stützfläche
aufweist, die parallel zur zweiten Stirnfläche der Halte-
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rung und damit quer zur Profilachse ausgerichtet ist und
an einem Teilbereich der zweiten Stirnfläche der Halte-
rung anliegt, wenn das Zubehörteil mit der Halterung ver-
riegelt ist.
[0010] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass wenigstens einer der Rastkörper am End-
bereich von einer einseitig offenen Ausnehmung durch-
setzt ist, die in einer quer zur Längsachse ausgerichteten
Querschnittsebene eine Profilierung aufweist, die zu ei-
nem Öffnungsbereich der Ausnehmung hin verjüngt aus-
gebildet ist. In dieser Ausnehmung kann eine flexible
Komponente des Zubehörteils, beispielsweise ein Hal-
teband, aufgenommen werden. Aufgrund der in Richtung
des Öffnungsbereichs verjüngten Profilierung der Aus-
nehmung kann vorgesehen sein, dass die flexible Kom-
ponente des Zubehörteils nur mittels einer elastischen
Deformation in der Ausnehmung aufgenommen und da-
mit verriegelt werden kann. Dementsprechend ist auch
für eine Entriegelung der flexiblen Komponente aus der
Ausnehmung im Riegelkörper eine elastische Deforma-
tion erforderlich, womit eine unbeabsichtigte Entriege-
lung der flexiblen Komponente bei einem bestimmungs-
gemäßen Gebrauch vermieden werden kann. Alternativ
kann vorgesehen sein, dass das Halteband endseitig mit
einer Öse versehen ist, mit der der Riegelkörper um-
schlungen werden kann, um eine zweckmäßige Festle-
gung am Riegelkörper zu gewährleisten. In diesem Fall
ist es nicht erforderlich, dass der Riegelkörper mit einer
Ausnehmung versehen ist.
[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dadurch gekennzeichnet, dass vom Magazin-
gehäuse abragende U-Schenkel der Halterung an ein-
ander gegenüberliegenden Innenflächen jeweils mit ei-
nem in Richtung des gegenüberliegenden U-Schenkels
ausgerichteten Steg versehen sind, der als Abstützung
für einen in der Halterung aufzunehmenden Hammerstiel
ausgebildet ist.
[0012] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Rastkörper zur Aufnah-
me in einem Rastraum ausgebildet sind, der von den
Innenflächen der U-Schenkel, den Stegen und einem
zwischen den U-Schenkeln erstreckten Verbindungsab-
schnitt begrenzt ist. Hierdurch ist sichergestellt, dass die
Halteeinrichtung keinen Einfluss auf die Festlegung des
Hammerstiels des Markierungshammers in der Halte-
rung hat und somit den Gebrauch des Markierungsham-
mers und des Magazingehäuses nicht beeinträchtigt.
[0013] Bevorzugt ist vorgesehen, dass der Grundkör-
per als Becher ausgebildet ist und dass die Unterseite
des Grundkörpers von einem Bodenbereich des Bechers
gebildet wird. Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der
Grundkörper in der Art einer einseitig geschlossene Hül-
se mit einer Profilierung, die entlang der Längsachse zu-
mindest im Wesentlichen konstant ist, ausgebildet ist.
Vorzugsweise ist ein ebener Bodenbereich für den
Grundkörper vorgesehen, was insbesondere bei einer
Verwendung als Vorratsbehälter für eine Flüssigkeit von
Vorteil ist, da hierdurch unerwünschte Flüssigkeitsan-

sammlungen vermieden werden können.
[0014] Zweckmäßig ist es, wenn am Grundkörper ein
erstes, flexibel ausgebildetes, insbesondere einstückig
angeformtes, Halteband angebracht ist, das an einem
dem Grundkörper abgewandten Endbereich mit einem
Verschlussdeckel versehen ist, der für ein Verschließen
des Bechers ausgebildet ist. Beispielhaft ist vorgesehen,
dass sowohl das Halteband als auch der Verschlussde-
ckel aus einem gummielastischen Material hergestellt
sind und der Verschlussdeckel derart dimensioniert ist,
dass er kraftschlüssig abdichtend auf einen Endbereich
des becherförmigen Grundkörpers aufgesetzt werden
kann. Die Aufgabe des flexibel ausgebildeten ersten Hal-
tebands besteht darin, den Verschlussdeckel unverlier-
bar mit dem Grundkörper zu verbinden.
[0015] Bevorzugt ist vorgesehen, dass am Verschluss-
deckel ein zweites, flexibel ausgebildetes, insbesondere
einstückig angeformtes, Halteband angebracht ist, das
mit einem dem Verschlussdeckel abgewandten, insbe-
sondere abschnittsweise als ringförmige Öse ausgebil-
deten, Endbereich für eine Festlegung des Verschluss-
deckels am Magazingehäuse oder an der Halterung oder
an einem der Rastkörper ausgebildet ist. Die Aufgabe
des zweiten Haltebands besteht darin, den am ersten
Halteband angebundenen Verschlussdeckel derart am
Magazingehäuse und/oder an der Halterung festzule-
gen, dass es beim bestimmungsgemäßen Gebrauch des
Markierungssystems nicht zu Störungen der Handha-
bungsabläufe für die Handhabung des Markierungsham-
mers und der Markierungsplättchen kommt.
[0016] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist ein
Markierungshammer vorgesehen, der einen Hammer-
stiel und einen daran angebrachten Hammerkopf auf-
weist, wobei der Hammerkopf einen ersten Kopfab-
schnitt aufweist, der als Aufnahmeabschnitt für eine zeit-
weilige Festlegung eines Markierungsplättchens ausge-
bildet ist, wobei der Hammerkopf einen zweiten Kopfab-
schnitt aufweist, der an einer dem Hammerstiel abge-
wandten Endbereich mit einer Stempelfläche versehen
ist, an der ein bereichsweise erhaben und/oder bereichs-
weise vertieft ausgebildetes Stempelbild ausgebildet ist,
wobei das Zubehörteil ein Stempelkissen umfasst und
wobei ein Durchmesser des Stempelkissens größer als
die Stempelfläche ausgebildet ist. Bevorzugt ist vorge-
sehen, dass das mit Tinte getränkte Stempelkissen in
dem becherförmig ausgebildeten Grundkörper des Zu-
behörteils aufgenommen ist und dass das Stempelkis-
sen mit Hilfe des Verschlussdeckels, der kraftschlüssig
abdichtend auf den Grundkörper aufgebracht werden
kann, über einen längeren Zeitraum funktionsfähig bleibt.
Um eine vorteilhafte Benetzung der Stempelfläche des
Markierungshammers zu gewährleisten ist vorgesehen,
dass das im Grundkörper aufgenommene Stempelkis-
sen einen größeren Durchmesser als die Stempelfläche
aufweist. Damit geht einher, dass ein Innendurchmesser
des becherförmig ausgebildeten und zur Aufnahme des
Stempelkissens bestimmten Grundkörpers zumindest
im Wesentlichen einem Durchmesser des Stempelkis-
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sens entspricht.
[0017] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Stem-
pelfläche an einem separaten Aufsatz ausgebildet ist,
der am zweiten Kopfabschnitt festgelegt ist. Hierdurch
kann eine rasche und kostengünstige Anpassung des
Markierungshammers an unterschiedliche Stempelfor-
men vorgenommen werden. Beispielhaft ist der separate
Aufsatz als scheibenförmiges Metallteil ausgebildet, der
an einer kreisrunden Planfläche des zweiten Kopfab-
schnitts flächig zur Anlage kommt und mittels einer ge-
eigneten Federeinrichtung formschlüssig am zweiten
Kopfabschnitt festgelegt wird.
[0018] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung ist in der Zeichnung dargestellt. Hierbei zeigt:

Figur 1 eine schematische, nichtmaßstäbliche Dar-
stellung eines Markierungssystems mit einer
verkleinerten Vorderansicht eines Markie-
rungshammers und einer perspektivischen
Darstellung eines Endbereichs eines Maga-
zingehäuses, das mit einer Halterung und ei-
nem daran aufgenommenen Zubehörteil aus-
gerüstet ist,

Figur 2 eine perspektivische Darstellung des Zube-
hörteils gemäß der Figur 1,

Figur 3 eine perspektivische Darstellung der Halte-
rung des Magazingehäuses, und

Figur 4 eine schematische Darstellung eines Markie-
rungshammers zu Verwendung mit dem Ma-
gazingehäuse und dem Zubehörteil.

[0019] Ein in der Figur 1 schematisch dargestelltes
Markierungssystem 100 umfasst ein Abnahmemagazin
1 für die Verarbeitung von nicht dargestellten Markie-
rungsplättchen, wie sie zur Markierung von Baustämmen
eingesetzt werden und wie es von der Anmelderin unter
der Bezeichnung Signumat Abnahmemagazin vertrie-
ben, sowie einen im Zusammenhang mit der Figur 4 nä-
her beschriebenen und nur verkleinert dargestellten Mar-
kierungshammer 40.
[0020] Das Abnahmemagazin 1 umfasst ein rohrför-
mig ausgebildetes Magazingehäuse 2, wobei an einer
rein exemplarisch eben ausgebildeten Außenoberfläche
5 des Magazingehäuses 2 eine nachstehend näher be-
schriebene Halterung 3 sowie beabstandet von der Hal-
terung 3 ein nicht dargestellter Sicherungsbügel ange-
bracht sind. Das Magazingehäuse 2 ist im Bereich einer
Mündungsöffnung 7 einer Magazinausnehmung 6, die
sich längs einer Profilachse 8 erstreckt, mit einer nicht
näher dargestellten Verriegelungsvorrichtung versehen.
Die Aufgabe der Verriegelungsvorrichtung besteht darin,
die in der Magazinausnehmung 6 aufgenommen, nicht
dargestellten Markierungsplättchen im Magazingehäuse
2 festzuhalten, bis ein Benutzer mit einem in der Figur 4
schematisch dargestellten Markierungshammer 40 ein

Markierungsplättchen aus dem Abnahmemagazin 1 ent-
nimmt und beispielsweise in eine Schnittfläche eines
Baumstammes einschlägt.
[0021] Das Abnahmemagazin 1 und der Markierungs-
hammer 40 bilden ein Markierungssystem 100.
[0022] Für den Fall, dass zeitweilig keine Nutzung des
Markierungshammers 40 vorgesehen sein sollte, kann
der Markierungshammer 40 mit seinem Hammerkopf 41
in den nicht dargestellten Sicherungsbügel eingescho-
ben werden. Anschließend kann ein Endbereich des
Hammerstiels 42 des Markierungshammers 40 form-
schlüssig in die Halterung 3 eingerastet werden.
[0023] Wie der Darstellung der Figur 1 entnommen
werden kann, ist die Halterung 3 als Profilkörper mit einer
längs der Profilachse 8 erstreckten, im Wesentlichen U-
förmigen Profilierung ausgebildet. Beispielhaft ist vorge-
sehen, dass eine Erstreckung 11 der Halterung 3 einem
Bruchteil einer Erstreckung 10 des Magazingehäuses 2
entspricht. Rein exemplarisch ist vorgesehen, dass die
Erstreckung 11 ungefähr 20 Prozent der Erstreckung 10
entspricht. Ferner ist vorgesehen, dass die Halterung 3
mit einem Verbindungsabschnitt 15, der sich zwischen
einem ersten U-Schenkel 16 und einem zweiten U-
Schenkel 17 erstreckt, an der Außenoberfläche 5 des
Magazingehäuses 2 festgelegt ist. Sowohl der erste U-
Schenkel 16 als auch der zweite U-Schenkel 17 weisen
in einer nicht dargestellten Querschnittsebene, die quer
zur Profilachse 8 ausgerichtet ist, einen rechteckigen
Querschnitt auf. Hierbei ist vorgesehen, dass eine Breite
18 der beiden U-Schenkel 16, 17 erheblich kleiner als
eine Höhe 19 der beiden U-Schenkel 16, 17 ist. Hierdurch
wird bei einer Gestaltung der Halterung 3 aus einem
Kunststoffmaterial eine vorteilhafte Flexibilität für die bei-
den U-Schenkel 16, 17 gewährleistet. Beide U-Schenkel
16, 17 sind jeweils an einem dem Verbindungsabschnitt
15 abgewandten Endbereich mit einem rein exempla-
risch halbkreisförmig profilierten und jeweils in Richtung
des gegenüberliegenden U-Schenkels 16, 17 gerichte-
ten Vorsprung 20 versehen. Ferner sind beide U-Schen-
kel 16, 17 jeweils ungefähr auf der Hälfte der Höhe 19
mit einem Steg 21 versehen, der jeweils in Richtung des
anderen U-Schenkels 16, 17 abragt und der rein exem-
plarisch einen im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt
aufweist.
[0024] Somit begrenzen einander gegenüberliegende
Innenflächen 22, 23 des ersten U-Schenkels 16 sowie
des zweiten U-Schenkels 17 zusammen mit den Vor-
sprüngen 20 und den Stegen 21 einen ersten Aufnah-
meraum 24. Ein Querschnitt dieses ersten Aufnahme-
raums 24 ist dabei so gewählt, dass der typischerweise
mit einer ovalen Profilierung ausgebildete Hammerstiel
42 formschlüssig im ersten Aufnahmeraum 24 aufge-
nommen werden kann. Hierbei wird davon ausgegan-
gen, dass sowohl für einen Einrastvorgang des Hammer-
stiel 42 in den ersten Aufnahmeraum 24 als auch für ei-
nen Ausrastvorgang für den Hammerstiel 43 aus dem
ersten Aufnahmeraum 24 eine elastische Deformation
der U-Schenkel 16, 17 erforderlich ist. Die für die Bewir-
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kung dieser elastischen Deformation erforderlichen Kräf-
te werden von einem nicht dargestellten Benutzer auf-
gebracht. Hierbei ist vorgesehen, dass die Geometrien
des ersten Aufnahmeraums 24 und des Hammerstiels
42 derart aneinander angepasst sind, dass ein komfor-
tables Einrasten und Ausrasten ermöglicht wird und zu-
dem eine zuverlässige Festlegung des Markierungsham-
mers 40 am Abnahmemagazin 1 gewährleistet ist.
[0025] Die Halterung 3 begrenzt mit den Innenflächen
22 und 23 der beiden U-Schenkel 16 und 17 sowie den
daran angeordneten Stegen 21 zusammen mit einer
Oberseite des 25 des Verbindungsabschnitts 15 einem
zweiten Aufnahmeraum 26, der entsprechend der Dar-
stellung der Figur 1 zur Ankopplung eines Zubehörteils
50 genutzt werden kann und der auch als Rastraum für
das Zubehörteil 50 bezeichnet werden kann.
[0026] Beispielhaft ist das Zubehörteil 50 als Tintenre-
servoir für die Bevorratung von Markierungstinte ausge-
bildet, die zur Verarbeitung mit dem Markierungshammer
40 vorgesehen ist. In manchen Ländern oder Regionen
ist für die Markierung von gefällten Bäumen zusätzlich
zur Verwendung von Markierungsplättchen auch die Ver-
wendung eines Tintenstempels vorgeschrieben, der mit
Hilfe des Markierungshammers 40 gesetzt werden kann.
[0027] Wie der Darstellung der Figur 2 entnommen
werden kann, weist das Zubehörteil 50 einen rein exem-
plarisch napfförmig ausgebildeten Grundkörper 51 und
einstückig am Grundkörper 51 angeformte, parallel zu-
einander ausgerichtete Rastkörper 52 auf.
[0028] Ferner ist am Grundkörper 51 ein erster End-
bereich eines ersten, flexibel ausgebildeten Haltebands
30 festgelegt, das an einem zweiten Endbereich mit ei-
nem rein exemplarisch napfförmig ausgebildeten Ver-
schlussdeckel 31 verbunden ist. Am Verschlussdeckel
31 ist ferner ein erster Endbereich eines zweiten, flexibel
ausgebildeten Haltebands 32 angebracht, das an einem
dem Verschlussdeckel 31 abgewandten zweiten Endbe-
reich mit einer Öse 33 versehen ist. Rein exemplarisch
ist vorgesehen, dass das erste Halteband 30, der Ver-
schlussdeckel 31 und das zweite Halteband 32 einstü-
ckig aus einem gummielastischen Material hergestellt
sind.
[0029] Der Grundkörper 51 des Zubehörteils 50 ist rein
exemplarisch als kreiszylindrischer Becher mit einem
ebenen Boden ausgebildet. Eine Ausnehmung 53 im
Grundkörper 51 weist einen Durchmesser 54 auf, der nur
geringfügig kleiner als ein Außendurchmesser 55 des
Grundkörpers 51 ist. Beispielhaft kann vorgesehen sein,
dass in der Ausnehmung 53 ein kreiszylindrisch ausge-
bildeter Kunststoffschwamm aufgenommen ist, der mit
Markierungstinte getränkt ist und der als Stempelkissen
verwendet wird.
[0030] An einer der Ausnehmung 53 abgewandten Un-
terseite 56 des Grundkörpers 51 sind die beiden Rast-
körper 52 angebracht, deren Erstreckung 58 entlang ei-
ner Erstreckungsachse 57 größer als eine Erstreckung
11 der Halterung 3 gewählt ist. Die beiden Rastkörper
52 bilden eine Halteeinrichtung 67 zur Festlegung des

Zubehörteils 50 an der Halterung 3. Rein exemplarisch
ist vorgesehen, dass die beiden Rastkörper 52 in einer
nicht dargestellten Querschnittsebene, die quer zur Er-
streckungsachse 57 ausgerichtet ist, einen rechteckigen
Querschnitt aufweisen. Ferner ist vorgesehen, dass End-
bereiche 59 der Rastkörper 52 jeweils an Außenseiten
61 mit einem keilförmigen Vorsprung 60 versehen sind,
der sich mit zunehmendem Abstand vom Grundkörper
51 verjüngt. Ein Abstand 63 zwischen einer dem Grund-
körper 51 zugewandten Stirnfläche 62 des jeweiligen
keilförmigen Vorsprungs 60 und der Unterseite 56 des
Grundkörpers 51 ist geringfügig größer als die Erstre-
ckung 11 der Halterung 3 gewählt.
[0031] Zur vorteilhaften Kraftübertragung zwischen
den Rastkörpern 52 und dem Grundkörper 51 sowie zur
sicheren Festlegung des Zubehörteils 50 im zweiten Auf-
nahmeraum 26 der Halterung 3 sind ausgehend von der
Unterseite 56 des Grundkörpers 51 beidseitig an die
Rastkörper 52 angrenzende Führungsblöcke 64 ange-
formt. Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Führungs-
blöcke 64 zusammen mit den Rastkörper 52 und dem
Grundkörper 51 einstückig, insbesondere aus einem
Kunststoffmaterial, hergestellt sind. Ferner ist vorgese-
hen, dass ein Abstand 65 zwischen den voneinander ab-
gewandten Außenseiten 61 der Rastkörper 52 einem Ab-
stand 27 zwischen den inneren Oberflächen 22, 23 der
beiden U-Schenkel 16, 17 entspricht. Besonders bevor-
zugt ist vorgesehen, dass die Außenseiten 61 der Rast-
körper 52 parallel zueinander ausgerichtet sind.
[0032] Für eine Festlegung des Zubehörteils 50 am
Abnahmemagazin 1 ist vorzusehen, dass ein nicht dar-
gestellter Benutzer das Zubehörteil 50 derart benachbart
zum zweiten Aufnahmeraum 26 der Halterung 3 positi-
oniert, dass die Rastkörper 52 mit ihren kreisförmigen
Vorsprüngen 60 in Anlage zu den Innenflächen 22, 23
der U-Schenkel 16, 17 gelangen. Im Zuge einer anschlie-
ßenden linearen Schiebebewegung für das Zubehörteil
50 gegenüber dem Abnahmemagazin 1, bei der die Er-
streckungsachse 57 des Zubehörteils 50 parallel zur Pro-
filachse 8 ausgerichtet ist, werden die beiden Rastkörper
52 durch die Wechselwirkung der kreisförmigen Vor-
sprünge 60 mit den Innenflächen 22, 23 elastisch defor-
miert und nähern sich hierbei aneinander an. Sobald die
kreisförmigen Vorsprüngen 60 aus dem zweiten Aufnah-
meraum 26 der Halterung 3 austreten, findet eine elas-
tische Rückdeformation der Rastkörper 52 statt, wobei
die Stirnflächen 62 der keilförmigen Vorsprünge 60 in
formschlüssige Anlage an einer gegenüberliegenden
zweiten Stirnfläche 29 der Halterung 3 gelangen. Ferner
liegt die Unterseite 56 des Grundkörpers 51 flächig an
einer ersten Stirnfläche 28 der Halterung 3 an, womit
eine zumindest nahezu spielfreie Festlegung des Zube-
hörteils 50 am Abnahmemagazin 1 erzielt wird.
[0033] Der Verschlussdeckel 31 kann bei einer Nicht-
nutzung des im Grundkörper 51 des Zubehörteils 50 auf-
genommenen Stempelkissens zum Verschließen der
Ausnehmung 53 verwendet werden. Hierzu wird der Ver-
schlussdeckel 31 auf den Grundkörper 51 aufgescho-
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ben, wobei eine Dimensionierung des Verschlussde-
ckels 31 derart auf eine Dimensionierung des Grundkör-
pers 51 angepasst ist, dass der Verschlussdeckel 31 ge-
ringfügig elastisch deformiert wird und somit kraftschlüs-
sig am Grundkörper 51 anhaftet.
[0034] Für eine Nutzung des im Grundkörper 51 des
Zubehörteils 50 aufgenommenen Stempelkissens wird
zunächst der Verschlussdeckel 31 vom Grundkörper 51
abgenommen, wodurch das im Grundkörper 51 aufge-
nommene Stempelkissen freigegeben wird. Um eine de-
finierte Positionierung für den Verschlussdeckel 31 wäh-
rend der Nutzung des Zubehörteils 50 zu gewährleisten
wird das zweite Halteband 32 mit der Öse 33, die an dem
dem Verschlussdeckel 31 abgewandten Endbereich an-
geordnet ist, um den Endbereich 59 des Rastkörper 52
geschlungen und damit formschlüssig festgelegt..
[0035] Der in der Figur 4 schematisch dargestellte Mar-
kierungshammer 40, der auch als Einschlaghammer be-
zeichnet wird, umfasst den Hammerkopf 41 und den
Hammerstiel 42. Am Hammerkopf 41 sind einen ersten
Kopfabschnitt 43 und ein zweiter Kopfabschnitt 44 aus-
gebildet, wobei der erste Kopfabschnitt 43 in bekannter
Weise zur zeitweiligen Festlegung eines nicht dargestell-
ten Markierungsplättchens sowie zum Einschlagen des
Markierungsplättchens in eine Schnittfläche eines
Baumstamms vorgesehen ist. Der zweite Kopfabschnitt
44 ist an einer rein exemplarisch kreisförmig ausgebil-
deten Stirnfläche 45 mit einer schematisch durch die
Buchstabenkombination "ABC" symbolisierten Kenn-
zeichnung 68 oder einem anderen Stempelbild verse-
hen. Für eine vorteilhafte Nutzung des zweiten Kopfab-
schnitts 44 zur Durchführung eines Stempelvorgangs ist
vorgesehen, dass ein Durchmesser 46 des zweiten Kopf-
abschnitts 44 kleiner als der Durchmesser 54 der Aus-
nehmung 53 und des darin aufgenommenen Stempel-
kissens ist.
[0036] Bei einer alternativen Ausgestaltung des Mar-
kierungshammers 40 ist die Stirnfläche 45 eben und oh-
ne Stempel ausgebildet. Um eine Nutzung dieses Mar-
kierungshammers 40 für die Durchführung von Tinten-
markierungen vornehmen zu können, ist ein Stempelteil
47 vorgesehen, das rein exemplarisch einen kreiszylin-
drisch ausgebildeten Trägerabschnitt 48 aufweist, der an
einer Außenumfangsfläche mit mehreren Klemmfedern
49 versehen ist. Das Stempelteil 47 kann mit den Klemm-
federn 49 auf den zweiten Kopfabschnitt 44 des Markie-
rungshammers 40 aufgerastet werden und ist in nicht
näher dargestellter Weise an einer dem zweiten Kopfab-
schnitt 44 abgewandten, rein exemplarisch kreisförmi-
gen Stirnfläche mit einem nicht näher dargestellten
Stempelbild versehen.

Patentansprüche

1. Markierungssystem (100) für Holzstämme, mit ei-
nem Magazingehäuse (2), das eine Magazinaus-
nehmung (6) aufweist, die längs einer Profilachse

(8) erstreckt ist und die zur Aufnahme von Markie-
rungsplättchen ausgebildet ist, und an dem eine Hal-
terung (3) für einen Hammerstiel (42) angebracht ist,
die an einer Außenoberfläche (5) des Magazinge-
häuses (2) und angrenzend an eine Mündungsöff-
nung (7) der Magazinausnehmung (6) angeordnet
ist, wobei die Halterung (3) abschnittsweise längs
der Profilachse (8) mit einer U-förmigen Profilierung
erstreckt ist, sowie mit einem Zubehörteil (50), das
einen Grundkörper (51) und eine mit dem Grundkör-
per (51) verbundene Halteeinrichtung (67) aufweist,
wobei die Halteeinrichtung (67) für eine Festlegung
an der Halterung (3) ausgebildet ist.

2. Markierungssystem (100) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halteeinrichtung
(67) zwei von einer Unterseite (56) des Grundkör-
pers (51) abragende, parallel zueinander ausgerich-
tete Rastkörper (52) aufweist, deren Erstreckung
(58) entlang einer Längsachse (57) größer als eine
Erstreckung (11) der Halterung (3) längs der Profi-
lachse (8) ist und die für eine formschlüssige Fest-
legung des Zubehörteils (50) an der Halterung (3)
ausgebildet sind.

3. Markierungssystem (100) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens einer der
Rastkörper (52) an einem dem Grundkörper (51) ab-
gewandten Endbereich einen quer zur Längsachse
(57) abragenden Vorsprung (60) aufweist, der für ein
formschlüssiges Hintergreifen der Halterung (3) aus-
gebildet ist.

4. Markierungssystem (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass vom Magazingehäuse (2) abragende U-
Schenkel (16, 17) der Halterung (3) an einander ge-
genüberliegenden Innenflächen (22, 23) jeweils mit
einem in Richtung des gegenüberliegenden U-
Schenkels (16, 17) ausgerichteten Steg (21) verse-
hen sind, der als Abstützung für einen in der Halte-
rung (3) aufzunehmenden Hammerstiel (42) ausge-
bildet ist.

5. Markierungssystem (100) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rastkörper (52)
zur Aufnahme in einem Rastraum (26) ausgebildet
sind, der von den Innenflächen (22, 23) der U-Schen-
kel (16, 17), den Stegen (21) und einem zwischen
den U-Schenkel (16, 17) erstreckten Verbindungs-
abschnitt (15) begrenzt ist.

6. Markierungssystem (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundkörper (51) als Becher ausgebildet
ist und dass die Unterseite (56) des Grundkörpers
(51) von einem Bodenbereich des Bechers gebildet
wird.
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7. Markierungssystem (100) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass am Grundkörper (51)
ein erstes, flexibel ausgebildetes, insbesondere ein-
stückig angeformtes, Halteband (30) angebracht ist,
das an einem dem Grundkörper (51) abgewandten
Endbereich mit einem Verschlussdeckel (32) verse-
hen ist, der für ein Verschließen des Bechers aus-
gebildet ist.

8. Markierungssystem (100) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass am Verschlussde-
ckel (31) ein zweites, flexibel ausgebildetes, insbe-
sondere einstückig angeformtes, Halteband (32) an-
gebracht ist, das mit einem dem Verschlussdeckel
(31) abgewandten, insbesondere abschnittsweise
als Öse ausgebildeten, Endbereich (33) für eine
Festlegung des Verschlussdeckels (31) am Maga-
zingehäuse (2) oder an der Halterung (3) oder an
einem der Rastkörper (52) ausgebildet ist.

9. Markierungssystem (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Markierungshammer (40) vorgesehen ist,
der einen Hammerstiel (42) und einen daran ange-
brachten Hammerkopf (41) aufweist, wobei der
Hammerkopf (41) einen ersten Kopfabschnitt (43)
aufweist, der als Aufnahmeabschnitt für eine zeit-
weilige Festlegung eines Markierungsplättchens
ausgebildet ist, und dass der Hammerkopf (41) einen
zweiten Kopfabschnitt (44) aufweist, der an einer
dem ersten Kopfabschnitt (43) abgewandten End-
bereich mit einer Stempelfläche (45) versehen ist,
an der ein bereichsweise erhaben und/oder be-
reichsweise vertieft ausgebildetes Stempelbild aus-
gebildet ist, wobei das Zubehörteil (50) ein Stempel-
kissen umfasst und wobei ein Durchmesser (54) des
Stempelkissens größer als die Stempelfläche (45)
ausgebildet ist.

10. Markierungssystem (100) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stempelfläche an
einem separaten Aufsatz (47) ausgebildet ist, der
am zweiten Kopfabschnitt (44) festgelegt ist.
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